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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.2007

Rechtssatz

Die Probezeit bedeutet nicht, dass der Inhaber der Lenkberechtigung während dieser Zeit als verkehrsunzuverlässig

anzusehen ist (VwGH 14.3.2000, 99/11/0348, zu § 64a Abs 2 KFG). Diese Rechtslage ist auf den inhaltlich unveränderten

§ 4 Abs 3 FSG anzuwenden. Daher steht es auch mit dem Führerscheingesetz nicht im Einklang, wenn die Probezeit bei

der Anordnung der Nachschulung wegen eines schweren Verstoßes innerhalb der Probezeit nicht nur gemäß § 4 Abs 3

FSG um ein Jahr verlängert wird, sondern auch um die Dauer der (wegen des schweren Verstoßes) erfolgten

Entziehung der Lenkberechtigung von zwei Wochen. Die in der bekämpften Anordnung der Nachschulung vermerkte

Verlängerung der Probezeit um ein Jahr und zwei Wochen war daher auf ein Jahr zu verkürzen.

Schlagworte
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Zuletzt aktualisiert am

28.07.2008

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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